
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Gemeinderates am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand: 

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Bürgermeisterin  Hauptverwaltung  Finanzverwaltung  Bauverwaltung 

 Verwaltungsausschuss   Technischer Ausschuss 

 OR Seifertshain  OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen: 

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

GEMEINDERAT

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Gemeinderat der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   18+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeisterin                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

GEMEINDERAT

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	Verwaltungsausschuss: Off
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	Finanzverwaltung: On
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: Off
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 28.02.2022
	Beschlussvorlage: Die Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 hat gemäß § 88b Abs. 1 SächsGemO bis zum 30. Juni 2021 zu erfolgen. Die gesetzliche Frist konnte nicht eingehalten werden, da die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Großpösna zum 01.01.2013 erst am 19.12.2016 durch den Gemeinderat beschlossen wurde. Die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses  zum 31.12.2020 erfolgte von November 2021 bis Februar 2022 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Zielfleisch & Partner. Nach Feststellung ist der Jahresabschluss zum 31.12.2020 dem Amt für Kommunalangelegenheiten SG Kommunalrecht anzuzeigen und öffentlich auszulegen.
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Anwesende GR-Mitglieder: [0]
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 25.04.2022
	Beschlussnummer: GR-2022-12
	Beschlusstext: die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 gemäß § 88 SächsGemO auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen mit folgenden Ergebnissen:Das verbleibende Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung weist einen Überschuss in Höhe von 394.421,27 Euro aus. Die Verwendung des Jahresergebnisses wird wie folgt beschlossen:1. die Verrechnung mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemOa) verrechnungsfähiger Betrag des ordentlichen Ergebnisses über                                                        140.393,62 €b) Verrechnung des Sonderergebnisses gem. § 24 Abs. 3 S. 2 SächsKomHVO über                            173.000,00 €2. Rücklagena) Zuführung zur Rücklage des Sonderergebnisses über                                                                           952.554,84 €b) Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren zur Deckung des Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses über                                                                                                                                               385.133,57 €* der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt                                             1.051.901,11 €* der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit beträgt                                                                    240.396,25 €* die Veränderung (Erhöhung) des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr beträgt                        909.621,03 €* die Bilanzsumme beträgt                                                                                                                        40.232.804,42 €Die örtliche Prüfung hat keine Feststellungen in ihrem Schlussbericht festgehalten. Der "uneingeschränkte kommunale Bestätigungsvermerk" wurde erteilt.
	Herr/Frau: [Frau Rensmann]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 der Gemeinde Großpösna
	Verfasser: [Kämmerei]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: keine
	Sachkonto: 


